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ANPASSUNG BENÜTZUNGSGEBÜHREN 

Der Gemeinderat hat in der Gemeinderatssitzung vom 16. Dezember 2025 den Beschluss gefasst, 

die Gebühren laut Mitteilung des Amtes der Stmk. Landesregierung mit einer Indexsteigerung von        

4 % zu erhöhen. Ab 01. Jänner 2026 gelten folgende wertgesicherten Gebühren 

Wassergebühren: Abnahmepreis pro m³: € 2,93 brutto 

 Wasserzählergebühr: € 24,00 brutto (keine Indexsteigerung) 

 Bereitstellungsgebühr: € 66,00 brutto (keine Indexsteigerung) 

 Wasservollanschluss: € 5.921,59 brutto 

 Wasserteilanschluss: € 3.947,74 brutto 

 Kellerstöcklanschluss: € 2.871,07 brutto 

Die aktuelle Wasserabrechnung wird selbstverständlich mit dem Preis vom Jahr 2025 in Höhe von  

€ 2,82 brutto abgerechnet. 

Kanalgebühren: Grundgebühr pro Nutzungseinheit und Jahr: 

 - für Wohnung oder Wohnung /Arbeitsstätte € 127,26 brutto 

 - für sonstige Nutzungseinheiten: € 160,63 brutto 

 Benützungsgebühr je Einwohner (EGW): € 112,44 brutto 

 Die Benützungsgebühr bei sonstigen Nutzungseinheiten, Betrieben und 

Arbeitsstätten sind auf unserer Homepage unter www.st-peter-ottersbach.gv.at 

ersichtlich. 

Müllgebühren: Die Gebühren für die Müllbeseitigung bleiben unverändert. 

 

FÖRDERUNG FÜR TIERHALTENDE BETRIEBE 

Für Besamungen kann der Antrag für das Jahr 2025 ab sofort bis 28. Februar 2026 mittels Vorlage 

der entsprechenden Besamungsscheine im Gemeindeamt während der Amtsstunden eingebracht 

werden. Zuschuss pro künstliche Besamung € 4,00 pro Sau (bis zu einem Höchstbetrag von € 175,00) 

und EUR 28,00 pro Rind (bis zu einem Höchstbetrag von EUR 250,00). 

 

BAUBERATUNG 

Die Marktgemeinde bietet im 1. Halbjahr 2026 folgende Termine für eine kostenlose Bauberatung an:  

29. Jänner, 19. Februar, 19. März, 16. April, 21. Mai und 18. Juni 2026. Die Termine finden jeweils 

donnerstags ab 08:00 Uhr im Gemeindeamt statt. Anmeldungen unter Tel.: 03477/2255 oder  

E-Mail: gde@st-peter-ottersbach.gv.at  

Zugestellt durch Post.at 

Ausgabe Jän.2026 (418) 
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SVS-BERATUNGSTAGE 

Die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen bietet für das Jahr 2026 jeweils mittwochs von 

08:00 Uhr bis 11:30 Uhr im Sitzungssaal der Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach einen 

Beratungstag an folgenden Terminen an: 11. Februar, 11. März, 08. April, 13. Mai, 10. Juni, 08. Juli, 

12. August, 09. September, 14. Oktober, 11. November und 09. Dezember 2026. 

 

FASCHINGSUMZUG 

Die Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach organisiert auch heuer wieder einen Faschingsumzug. 

Dieser findet am Sonntag, 15. Februar 2026 im Ortszentrum von St. Peter am Ottersbach statt. Wenn 

Sie (ihr Verein) Interesse haben, daran teilzunehmen, dann melden Sie sich bis spätestens  

06. Februar 2026 im Gemeindeamt bzw. per Mail gde@st-peter-ottersbach.gv.at  

 

STELLENAUSSCHREIBUNGEN 

Gemäß Stmk. Gemeindevertragsbedienstetengesetz 1962 i.d.g.F. schreibt die Marktgemeinde            

St. Peter am Ottersbach folgende Stellen aus: 

− Kinderbetreuer*in 

im Kindergarten Dietersdorf am Gnasbach 

Beginn des Dienstverhältnisses: 01. September 2026 

Beschäftigungsausmaß:  30 Stunden (durchgerechnet über Sommerferien) 

Dienstzeit:  Montag bis Freitag 

Entlohnung:  € 2.605,90 brutto (auf Basis Vollzeitbeschäftigung); Der 
Bruttobetrag erhöht sich im Falle von anrechenbaren 
Vordienstzeiten. 

 

− Kindergartenpädagog*in für die Nachmittagsbetreuung 

im Kindergarten St. Peter am Ottersbach 

Beginn des Dienstverhältnisses: 01. September 2026 

Beschäftigungsausmaß:  40 Stunden 

Dienstzeit:  Montag bis Freitag 

Entlohnung:  € 3.124,00 brutto; Der Bruttobetrag erhöht sich im Falle 
von anrechenbaren Vordienstzeiten. 

 

Die detaillierten Ausschreibungen können auf der Gemeindehomepage www.st-peter-ottersbach.gv.at 

unter „Amtstafel - Stellenausschreibungen“ abgerufen werden. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Anschluss der entsprechenden Unterlagen (Lebenslauf mit 

Lichtbild, Motivationsschreiben, Zeugnis über Ausbildungen und Zusatzausbildungen, 

Strafregisterauszug auf Verlangen) bis 28. Februar 2026 an die Marktgemeinde St. Peter am 

Ottersbach, Petersplatz 3, 8093 St. Peter am Ottersbach bzw. gde@st-peter-ottersbach.gv.at zu 

richten. 
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